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1. Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Kleve beschließt, der Gesellschafterversammlung zu empfehlen: 

a) den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 114.384,99 € und einem 
Jahresfehlbetrag in Höhe von 20.099,88 € festzustellen und diesen auf neue Rechnung 
vorzutragen. 

b) der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.



2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Die Kleve Marketing GmbH & Co. KG ist für das Wirtschaftsjahr 2015 von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RTU Euregio geprüft worden.

Die Prüfung des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 der Kleve Marketing GmbH & Co. 
KG hat ergeben, dass die bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse dem Jahresabschluss, 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages entsprechen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung treffend dar.

Der Abschluss insgesamt, d.h. als Gesamtaussage des Abschlusses- wie sie sich aus dem 
Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt- vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB). 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RTU Euregio hat ein uneingeschränktes Testat 
vergeben.

Kleve, den 06.06.2016

(Northing)




